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rung der Grundbucheinsicht für Erneu-
erbare-Energien-Anlagen und Telekom-

munikationsinfrastrukturen 

Verordnung zur Durchführung 
der Grundbuchordnung 

Verordnung zur Durchführung 
der Grundbuchordnung 

§ 24a § 24a 

Urkunden oder Abschriften, die nach 
§ 10 der Grundbuchordnung bei den 
Grundakten aufzubewahren sind, sollen 
tunlichst doppelseitig beschrieben sein, nur 
die Eintragungsunterlagen enthalten und 
nur einmal zu der betreffenden Grundakte 
eingereicht werden. § 18 der Grundbuch-
ordnung findet insoweit keine Anwendung. 
Das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz gibt hierzu im Einver-
nehmen mit den Landesjustizverwaltungen 
und der Bundesnotarkammer Empfehlun-
gen heraus. 

Urkunden oder Abschriften, die nach 
§ 10 der Grundbuchordnung bei den 
Grundakten aufzubewahren sind, sollen 
tunlichst doppelseitig beschrieben sein, nur 
die Eintragungsunterlagen enthalten und 
nur einmal zu der betreffenden Grundakte 
eingereicht werden. § 18 der Grundbuch-
ordnung findet insoweit keine Anwendung. 
Das Bundesministerium der Justiz gibt 
hierzu im Einvernehmen mit den Landes-
justizverwaltungen und der Bundesnotar-
kammer Empfehlungen heraus. 

 § 43a 

 

Grundbucheinsicht für Erneuerbare-
Energien-Anlagen 

 Bei Unternehmen, die Anlagen zur 
Erzeugung erneuerbarer Energien im 
Sinne des § 3 Nummer 21 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes, zur elektroche-
mischen Herstellung von Wasserstoff o-
der zur Erzeugung von Strom aus Was-
serstoff ein-schließlich aller dazugehöri-
gen Anlagen, die der Fortleitung unmit-
telbar dienen, betreiben oder projektie-
ren, liegt ein berechtigtes Interesse an 
der Einsicht des Grundbuchs in der Re-
gel vor, wenn sie erklären, unter Nut-
zung der Grundstücke solche Anlagen 
betreiben oder projektieren zu wollen. 
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§ 86a § 86a 

Zusammenarbeit mit Versorgungsunter-
nehmen 

Zusammenarbeit mit Versorgungsunter-
nehmen 

(1) Unternehmen, die Anlagen zur 
Fortleitung von Elektrizität, Gas, Fern-
wärme, Wasser oder Abwasser oder Tele-
kommunikationsanlagen betreiben (Versor-
gungsunternehmen), kann die Einsicht in 
das Grundbuch in allgemeiner Form auch 
für sämtliche Grundstücke eines Grund-
buchamtsbezirks durch das Grundbuchamt 
gestattet werden, wenn sie ein berechtigtes 
Interesse an der Einsicht darlegen. Ein be-
rechtigtes Interesse nach Satz 1 liegt in der 
Regel vor, wenn  

(1) Unternehmen, die Anlagen zur 
Fortleitung von Elektrizität, Gas, Fern-
wärme, Wasser oder Abwasser, Telekom-
munikationsanlagen oder für den Be-
trieb von Telekommunikationsanlagen 
notwendige physische Infrastrukturen 
einschließlich der Kabel betreiben (Ver-
sorgungsunternehmen), kann die Einsicht 
in das Grundbuch in allgemeiner Form 
auch für sämtliche Grundstücke eines 
Grundbuchamtsbezirks durch das Grund-
buchamt gestattet werden, wenn sie ein 
berechtigtes Interesse an der Einsicht dar-
legen. Ein berechtigtes Interesse nach 
Satz 1 liegt in der Regel vor, wenn  

1. Anlagen nach Satz 1 im Grundbuchbe-
zirk belegen sind oder 

1. Anlagen nach Satz 1 im Grundbuch-
amtsbezirk belegen sind oder 

2. konkrete Planungen für Änderung, Er-
weiterung oder Neubau von Anlagen 
nach Satz 1 betrieben werden, insbe-
sondere dann, wenn die Erweiterung 
oder der Neubau im nach § 12c Ab-
satz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes 
bestätigten Netzentwicklungsplan ent-
halten ist. 

2. konkrete Planungen für Änderung, Er-
weiterung oder Neubau von Anlagen 
nach Satz 1 betrieben werden, insbe-
sondere dann, wenn die Erweiterung 
oder der Neubau im nach § 12c Ab-
satz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes 
bestätigten Netzentwicklungsplan ent-
halten ist oder der Grundbuchamts-
bezirk in einem Suchkreis für den 
Netzausbau im Bereich Mobilfunk 
liegt. 

Wird die Gestattung befristet erteilt, sollte 
die Befristung nicht unter einem Zeitraum 
von drei Jahren liegen. 

Wird die Gestattung befristet erteilt, sollte 
die Befristung nicht unter einem Zeitraum 
von drei Jahren liegen. 
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(2) Soweit die Grundbuchblätter, in 
die ein Versorgungsunternehmen auf 
Grund einer Genehmigung nach Absatz 1 
Einsicht nehmen darf, maschinell geführt 
werden, darf das Unternehmen die benötig-
ten Angaben aus dem Grundbuch anfor-
dern. Die Übermittlung kann auch im auto-
matisierten Verfahren erfolgen. Die Einzel-
heiten dieses Verfahrens legt die in § 81 
Abs. 2 bestimmte Stelle fest. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 100a § 100a 

Zuständigkeitswechsel Zuständigkeitswechsel 

(1) Für die Abgabe elektronischer Ak-
ten an ein anderes Grundbuchamt gilt 
§ 92a sinngemäß. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Geht die Zuständigkeit für die Füh-
rung des Grundbuchs über eines von meh-
reren Grundstücken, die auf einem gemein-
schaftlichen Blatt eingetragenen sind, oder 
über einen Grundstücksteil auf ein anderes 
Grundbuchamt über, sind dem anderen 
Grundbuchamt die das abgeschriebene 
Grundstück betreffenden Akteninhalte in 
elektronischer Form zu übermitteln. 

(2) Geht die Zuständigkeit für die Füh-
rung des Grundbuchs über eines von meh-
reren Grundstücken, die auf einem gemein-
schaftlichen Blatt eingetragen sind, oder 
über einen Grundstücksteil auf ein anderes 
Grundbuchamt über, sind dem anderen 
Grundbuchamt die das abgeschriebene 
Grundstück betreffenden Akteninhalte in 
elektronischer Form zu übermitteln. 

§ 113 § 113 

(1) In dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrages genannten Gebiet gilt diese Ver-
ordnung mit folgenden Maßgaben:  

(1) In dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrages genannten Gebiet gilt diese Ver-
ordnung mit folgenden Maßgaben:  

1. Die §§ 43 bis 53 sind stets anzuwen-
den. 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. Die Einrichtung der Grundbücher rich-
tet sich bis auf weiteres nach den am 
Tag vor dem Wirksamwerden des Bei-
tritts bestehenden oder von dem jewei-
ligen Lande erlassenen späteren Best-
immungen. Im übrigen ist für die Füh-
rung der Grundbücher diese Verord-
nung entsprechend anzuwenden, so-
weit sich nicht aus einer abweichenden 
Einrichtung des Grundbuchs etwas an-
deres ergibt oder aus besonderen 
Gründen Abweichungen erforderlich 
sind; solche Abweichungen sind insbe-
sondere dann als erforderlich anzuse-
hen, wenn sonst die Rechtsverhält-
nisse nicht zutreffend dargestellt wer-
den können oder Verwirrung zu besor-
gen ist. 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Soweit nach Nummer 2 Bestimmungen 
diese Verordnung nicht herangezogen 
werden können, sind stattdessen die 
am Tag vor dem Wirksamwerden des 
Beitritts geltenden oder von dem jewei-
ligen Lande erlassenen späteren Best-
immungen anzuwenden. Jedoch sind 
Regelungen, die mit dem in Kraft tre-
tenden Bundesrecht nicht vereinbar 
sind, nicht mehr anzuwenden. Dies gilt 
insbesondere auch für derartige Rege-
lungen über die Voraussetzungen und 
den Inhalt von Eintragungen. Am Tag 
vor dem Wirksamwerden des Beitritts 
nicht vorgesehene Rechte oder Ver-
merke sind in entsprechender Anwen-
dung dieser Verordnung einzutragen. 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. Im Falle der Nummer 3 sind auf die 
Einrichtung und Führung der Erbbau-
grundbücher sowie auf die Bildung von 
Hypotheken-, Grundschuld- und Ren-
tenschuldbriefen bei Erbbaurechten die 
§§ 56, 57 und 59 mit der Maßgabe ent-
sprechend anzuwenden, daß die in § 
56 vorgesehenen Angaben in die ent-
sprechenden Spalten für den Bestand 
einzutragen sind. Ist eine Aufschrift mit 
Blattnummer nicht vorhanden, ist die in 
§ 55 Abs. 2 vorgesehene Bezeichnung 
"Erbbaugrundbuch" an vergleichbarer 
Stelle im Kopf der ersten Seite des 
Grundbuchblatts anzubringen. Soweit 
in den oben bezeichneten Vorschriften 
auf andere Vorschriften dieser Verord-
nung verwiesen wird, deren Bestim-
mungen nicht anzuwenden sind, treten 
an die Stelle der in Bezug genomme-
nen Vorschriften dieser Verordnung die 
entsprechend anzuwendenden Rege-
lungen über die Einrichtung und Füh-
rung der Grundbücher. 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Für die Anlegung von Grundbuchblät-
tern für ehemals volkseigene Grund-
stücke ist ein Verfahren nach dem 
Sechsten Abschnitt der Grundbuchord-
nung nicht erforderlich, soweit für sol-
che Grundstücke Bestandsblätter im 
Sinne der Nummer 160 Abs. 1 der An-
weisung Nr. 4/87 des Ministers des In-
nern und Chefs der Deutschen Volks-
polizei über Grundbuch und Grund-
buchverfahren unter Colidobedingun-
gen - Colido-Grundbuchanweisung - 
vom 27. Oktober 1987 vorhanden sind 
oder das Grundstück bereits gebucht 
war und sich nach der Schließung des 
Grundbuchs seine Bezeichnung nicht 
verändert hat. 

5. u n v e r ä n d e r t  
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6. Gegenüber dem Grundbuchamt ge-
nügt es zum Nachweis der Befugnis, 
über beschränkte dingliche Rechte an 
einem Grundstück, Gebäude oder 
sonstigen grundstücksgleichen Rech-
ten oder über Vormerkungen zu verfü-
gen, deren Eintragung vor dem 1. Juli 
1990 beantragt worden ist und als de-
ren Gläubiger oder sonstiger Berech-
tigter im Grundbuch 

6. Gegenüber dem Grundbuchamt ge-
nügt es zum Nachweis der Befugnis, 
über beschränkte dingliche Rechte an 
einem Grundstück, Gebäude oder 
sonstigen grundstücksgleichen Rech-
ten oder über Vormerkungen zu verfü-
gen, deren Eintragung vor dem 1. Juli 
1990 beantragt worden ist und als de-
ren Gläubiger oder sonstiger Berech-
tigter im Grundbuch 

a) eine Sparkasse oder Volkseigen-
tum in Rechtsträgerschaft einer 
Sparkasse, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) ein anderes Kreditinstitut, Volksei-
gentum in Rechtsträgerschaft ei-
nes Kreditinstituts, eine Versiche-
rung oder eine bergrechtliche Ge-
werkschaft, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) Volkseigentum in Rechtsträger-
schaft des Staatshaushalts oder 
eines zentralen Organs der Deut-
schen Demokratischen Republik, 
des Magistrats von Berlin, des Ra-
tes eines Bezirks, Kreises oder 
Stadtbezirks, des Rates einer 
Stadt oder sonstiger Verwaltungs-
stellen oder staatlicher Einrichtun-
gen, 

c) u n v e r ä n d e r t  
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d) eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder ein Sonderver-
mögen einer solchen Person, mit 
Ausnahme jedoch des Reichsei-
senbahnvermögens und des Son-
dervermögens Deutsche Post, 
eingetragen ist, wenn die grund-
buchmäßigen Erklärungen von der 
Bewilligungsstelle abgegeben wer-
den; § 27 der Grundbuchordnung 
bleibt unberührt. Bewilligungsstelle 
ist in den Fällen des Satzes 1 
Buchstabe a die Sparkasse, in de-
ren Geschäftsgebiet das Grund-
stück, Gebäude oder sonstige 
grundstücksgleiche Recht liegt, 
und in Berlin die Landesbank, in 
den übrigen Fällen des Satzes 1 
jede Dienststelle des Bundes oder 
einer bundesunmittelbaren Körper-
schaft oder Anstalt des öffentli-
chen Rechts. Für die Löschung 

d) eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder ein Sonderver-
mögen einer solchen Person, mit 
Ausnahme jedoch des Reichsei-
senbahnvermögens und des Son-
dervermögens Deutsche Post, 

 eingetragen ist, wenn die grund-
buchmäßigen Erklärungen von der 
Bewilligungsstelle abgegeben wer-
den; § 27 der Grundbuchordnung 
bleibt unberührt. Bewilligungsstelle 
ist in den Fällen des Satzes 1 Buch-
stabe a die Sparkasse, in deren Ge-
schäftsgebiet das Grundstück, Ge-
bäude oder sonstige grundstücks-
gleiche Recht liegt, und in Berlin die 
Landesbank, in den übrigen Fällen 
des Satzes 1 jede Dienststelle des 
Bundes oder einer bundesunmittel-
baren Körperschaft oder Anstalt des 
öffentlichen Rechts. Für die Lö-
schung 

a) von Vermerken über die Entschul-
dung der Klein- und Mittelbauern 
beim Eintritt in Landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaften auf 
Grund des Gesetzes vom 17. Feb-
ruar 1954 (GBl. Nr. 23 S. 224), 

a) u n v e r ä n d e r t  
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b) von Verfügungsbeschränkungen 
zugunsten juristischer Personen 
des öffentlichen Rechts, ihrer Be-
hörden oder von Rechtsträgern 
sowie 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) von Schürf- und Abbauberechti-
gungen 

c) u n v e r ä n d e r t  

gilt Satz 1 entsprechend; Bewilligungs-
stelle ist in den Fällen des Buchsta-
bens a die Staatsbank Berlin, im übri-
gen jede Dienststelle des Bundes. Die 
Bewilligungsstellen können durch dem 
Grundbuchamt nachzuweisende Erklä-
rung sich wechselseitig oder andere öf-
fentliche Stellen zur Abgabe von Erklä-
rungen nach Satz 1 ermächtigen. In 
den vorgenannten Fällen findet § 39 
der Grundbuchordnung keine Anwen-
dung. Der Vorlage eines Hypotheken-, 
Grundschuld- oder Rentenschuldbrie-
fes bedarf es nicht; dies gilt auch bei 
Eintragung eines Zustimmungsvorbe-
halts nach § 11c des Vermögensgeset-
zes. In den Fällen des Satzes 1 Buch-
stabe c und d soll der Bund oder die 
von ihm ermächtigte Stelle die Bewilli-
gung im Benehmen mit der obersten 
Finanzbehörde des Landes erteilen, in 
dem das Grundstück, Gebäude oder 
sonstige grundstücksgleiche Recht be-
legen ist; dies ist vom Grundbuchamt 
nicht zu prüfen. 

gilt Satz 1 entsprechend; Bewilligungs-
stelle ist in den Fällen des Buchsta-
bens a die Staatsbank Berlin, im übri-
gen jede Dienststelle des Bundes. Die 
Bewilligungsstellen können durch dem 
Grundbuchamt nachzuweisende Erklä-
rung sich wechselseitig oder andere öf-
fentliche Stellen zur Abgabe von Erklä-
rungen nach Satz 1 ermächtigen. In 
den vorgenannten Fällen findet § 39 
der Grundbuchordnung keine Anwen-
dung. Der Vorlage eines Hypotheken-, 
Grundschuld- oder Rentenschuldbrie-
fes bedarf es nicht; dies gilt auch bei 
Eintragung eines Zustimmungsvorbe-
halts nach § 11c des Vermögensgeset-
zes. In den Fällen des Satzes 1 Buch-
stabe c und d soll der Bund oder die 
von ihm ermächtigte Stelle die Bewilli-
gung im Benehmen mit der obersten 
Finanzbehörde des Landes erteilen, in 
dem das Grundstück, Gebäude oder 
sonstige grundstücksgleiche Recht be-
legen ist; dies ist vom Grundbuchamt 
nicht zu prüfen. 

(2) Als Grundbuch im Sinne der 
Grundbuchordnung gilt ein Grundbuchblatt, 
das unter den in Absatz 1 Nr. 5 genannten 
Voraussetzungen vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung ohne ein Verfahren nach dem 
Sechsten Abschnitt der Grundbuchordnung 
oder den §§ 7 bis 17 der Verordnung zur 
Ausführung der Grundbuchordnung in ihrer 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 315-11-2, veröffentlichen bereinig-
ten Fassung vom 8. August 1935 (RGBl. I 
S. 1089), die durch Artikel 4 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes vom 20. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2182) aufgehoben worden ist, 
angelegt worden ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Bei Eintragungen, die in den Fäl-
len des Absatzes 1 Nr. 6 vor dessen In-
krafttreten erfolgt oder beantragt worden 
sind, gilt für das Grundbuchamt der Nach-
weis der Verfügungsbefugnis als erbracht, 
wenn die Bewilligung von einer der in Ab-
satz 1 Nr. 6 genannten Bewilligungsstellen 
oder von der Staatsbank Berlin erklärt wor-
den ist. Auf die in Absatz 1 Nr. 6 Satz 2 
und 3 bestimmten Zuständigkeiten kommt 
es hierfür nicht an. Absatz 1 Nummer 6 tritt 
mit Ablauf des 31. Dezember 2030 außer 
Kraft. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 


